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VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Schleusungskriminalit�t, Aufenthaltsgesetz DSB 15.6.1.1

15.6.1.1 Unerlaubte Einreise – Daten aus der Statistik der Bundespolizei

Ein wichtiger Indikator zur Einsch�tzung des Deliktfeldes der Schleu-
sungskriminalit�t sind die Feststellungen von unerlaubt eingereisten
ausl�ndischen StaatsangehÇrigen an den deutschen Grenzen. Ausl�n-
dische StaatsangehÇrige, die beim Versuch der unerlaubten Einreise
durch die Bundespolizei oder andere mit der polizeilichen Kontrolle
des grenzÅberschreitenden Verkehrs beauftragten BehÇrden festgestellt
werden, gehen in die Statistik der Bundespolizei ein; sie umfasst sowohl
Feststellungen an den Land- und Seegrenzen, auf Flugh�fen als auch
solche im Inland (BAMF 2013:150).34 Die Statistik der Bundespolizei
ist eine Polizeiliche Eingangsstatistik (PES) und mit der PKS als Aus-
gangsstatistik deswegen nicht vergleichbar. Gleichwohl leistet die PES
der Bundespolizei einen Beitrag zur Aufhellung des Deliktfeldes, wie
die nachfolgende Abbildung fÅr die Entwicklung in den Jahren 2000 bis
2019 zeigt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Feststellungen von unerlaubt eingereisten ausl�ndischen Personen an den bundes-
deutschen Grenzen (Land-, Seegrenzen und Flugh�fen) in den Jahren 2000 bis 2019, u. a. BMI/
BAMF 202035

Die Zahlen berÅcksichtigen alle Feststellungen der mit der polizei-
lichen Kontrolle des grenzÅberschreitenden Verkehrs betrauten BehÇr-
den. Neben der Bundespolizei nehmen diese Aufgaben die Bundeszoll-
verwaltung und die Polizeien der L�nder des Freistaates Bayern und
der Freien und Hansestadt Hamburg wahr. Seit 1998 war ein kontinu-
ierlicher RÅckgang der Zahlen zur unerlaubten Einreise an den deut-

44
34 BAMF 2013: 150.
35 BAMF 2020: 188.



PSI � PMGi Agentur fÅr intelligente Medien GmbH
210908185004-EF_14_DSB_15_21_Baumbach-Kepura-Niechziol-

VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Schleusungskriminalit�t, Aufenthaltsgesetz DSB 15.6.1.1 – 15.6.1.2

schen Grenzen erkennbar. Urs�chlich fÅr diesen jahrelangen rÅckl�u-
figen Trend war u. a. der verst�rkte Ausbau der Grenzsicherung durch
die Republik Polen und die Tschechische Republik als Çstliche Anrai-
nerstaaten der Bundesrepublik Deutschland sowie die Intensivierung
der Kontroll- und �berwachungsmaßnahmen der Bundespolizei an der
deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Grenze (BAMF
2013:150).36 Ein RÅckschluss auf die Lage ist insbesondere wegen der
ver�nderten tats�chlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen durch
den Wegfall der GrenzÅbertrittskontrollen an den Schengen-Binnen-
grenzen zur Republik Polen, zur Tschechischen Republik und der
Schweiz nicht mÇglich (BAMF 2013: 150).37 Weitere rechtliche �nde-
rungen im Aufenthaltsgesetz oder im Europ�ischen Recht wirken sich
unmittelbar auf die o. a. Zahlen zur unerlaubten Einreise aus. Die Be-
freiung von der Visumpflicht fÅr StaatsangehÇrige aus Bulgarien und
Rum�nien in den Jahren 2001 bzw. 2002 sowie der Beitritt dieser Staa-
ten zur Europ�ischen Union und die damit verbundene FreizÅgigkeit in
den Jahren 2006 auf 2007 ist z. B. ein Erkl�rungsansatz fÅr den RÅck-
gang der Zahlen in diesen Jahren. Seit dem Jahr 2010 ist wiederum ein
stetiger Anstieg zu verzeichnen. 2012 werden erstmals wieder Åber
25.000 Personen festgestellt. Die vielf�ltigen weltweiten Konflikte und
dadurch bedingten Fluchtursachen befÇrderten die Entwicklung der
Bundesrepublik Deutschland zunehmend zum Zielland irregul�rer Mi-
gration.

Der Anstieg im Jahr 2014 und 2015 ist auf die erhebliche Zunahme der
irregul�ren Migration in die Europ�ische Union und die Bundesrepub-
lik Deutschland zurÅckzufÅhren. Seit dem Jahr 2016 ist wiederum ein
rÅckl�ufiger Trend zu verzeichnen. Dieser rÅckl�ufige Trend verl�uft
im Vergleich zu den vorherigen Jahren auf relativ hohem Niveau.

15.6.1.2 Unerlaubter Aufenthalt – Feststellungen durch die Bundespolizei

Die genaue Bestimmung derjenigen Personen, die sich unerlaubt in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, ist grunds�tzlich schwierig. Mit
den vorhandenen wesentlichen Statistiken (PKS, PES) kÇnnen jedoch
Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden.

Die PKS erfasst u. a. Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asylverfah-
rens- und das FreizÅgigkeitsgesetz/EU unter den SchlÅsselzahlen
725100 bis 725900. Das Delikt des unerlaubten Aufenthaltes ist in den
SchlÅsselzahlen 725700 ff. registriert. Die Zahlen enthalten alle polizei-
lichen Feststellungen, einschließlich derjenigen der GrenzbehÇrden
(BPOL und die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzÅberschreiten-
den Verkehrs beauftragten BehÇrden).
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Bei der Betrachtung des Ph�nomens der irregul�ren Migration und
Schleusungskriminalit�t unter Hinzuziehung der Zahlen der PKS zeigt
sich, dass die Bundespolizei z. B. im Jahre 2010 bundesweit ann�hernd
42 % aller Straftaten gegen das AufenthG, das AsylG und das Frei-
zÅgG/EU festgestellt und ermittelt hat (2009: insgesamt 40 %). Bei der
unerlaubten Einreise wurden 2010 ca. 68% (15.017) der Feststellungen
durch die Bundespolizei getroffen (2009: insgesamt 70 %). Der dahin-
gehende Trend hat sich binnen der vergangenen Dekade weiter verfes-
tigt und verstetigt. Allein diese Zahlen weisen die Bundespolizei als
den ganz wesentlichen Akteur bei der Bek�mpfung der grenzÅber-
schreitenden Schleusungskriminalit�t aus.38

Die Zahl der Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten, ist
Åber den sehr langen Zeitraum von 1998 bis 2009 kontinuierlich gesun-
ken (Abbildung 2). Seit 2010 ist wiederum ein steigender Trend erkenn-
bar. Die vielen Feststellungen in den Jahren 2015 bis 2016 ist eine Folge
der Entwicklung in der Europ�ischen Union und der Bundesrepublik
Deutschland.

Abbildung 2: Entwicklung des unerlaubten Aufenthalts in den Jahren 2000 bis 2019, BAMF 202039

15.6.2 Die Lage im Dunkelfeld

Da sowohl die unerlaubte Einreise als auch der unerlaubte Aufenthalt
strafrechtlich relevante Tatbest�nde darstellen, sind unerlaubt in
Deutschland lebende Ausl�nder – auch wegen drohender Abschiebung
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